
Sachverhalt:

Die weiteren Mitglieder im Fachausschuss für Soziales, Schule und Sport sind nach den Vorschriften des
Niedersächsischen Schulgesetzes, des Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz sowie
die beratenden Mitglieder gem. § 71 Abs. 7 NKomVG über ihre Pflichten gem. § 43 NKomVG zu belehren.

Die Pflichtenbelehrung von Frau Carina Crämer als Stellvertreterin der Lehrer*innen wird zur Kenntnis
genommen.

Die Pflichtenbelehrung von Herr Pascal Kruse als Vertreter der Schüler*innen wird zur Kenntnis
genommen.

Die Pflichtenbelehrung von Frau Ria Theilken als Stellvertreterin der Schüler*innen wird zur
Kenntnis genommen.

Stadt Wiesmoor
Der Bürgermeister
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Wiesmoor, 14.10.2024

Informationsvorlage
Vorlagen Nr.

IV/150/2024

öffentlich

Verpflichtung hinzuberufener Mitglieder gem. § 43 NKomVG
Hier: Vertretung der Lehrer*innen und der Schüler*innen

Beratungsfolge:

Nr. Gremium Datum Zuständigkeit Status Beschluss

1 . Ausschuss für Soziales, Schule und
Sport

Kenntnisnahme öffentlich


